Bundesrat Drucksache 81/4/23

30.03.23

Antrag

des Freistaates Sachsen

Verordnung zur Modernisierung der Priufungsverfahren im Recht der
Heilberufe (Heilberufe-Prifungsrechtmodernisierungsverordnung)

Punkt 35 der 1032. Sitzung des Bundesrates am 31. Mérz 2023

Der Bundesrat moge anstelle der Ziffer 8 der Empfehlungsdrucksache 81/1/23
beschliel3en, der Verordnung gemal Artikel 80 Absatz 2 des Grundgesetzes nach
MaRgabe folgender Anderungen zuzustimmen:

Zu Artikel 14 Nummer 2 (8 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 PTA-APrV)

Artikel 14 Nummer 2 ist zu streichen.

Folgeanderungen:

Artikel 14 ist wie folgt zu &ndern:
a) Nummer 5 Buchstabe a ist wie folgt zu fassen:
,a) Satz 2 wird wie folgt gefasst:
»Der praktische Teil der Prufung wird in jedem einzelnen Fach von zwei
Fachpruferinnen oder Fachprifern abgenommen und benotet.” *
b) In Nummer 9 Buchstabe b ist 8 19 wie folgt zu &ndern:
aa) Absatz 3 ist wie folgt zu fassen:

,»(3) Hinsichtlich der Benotung nach 8 6 der Ausbildungs- und Pri-
fungsverordnung fir pharmazeutisch-technische Assistentinnen und phar-
mazeutisch-technische Assistenten in der bis zum 31. Dezember 2022 gel-
tenden Fassung gilt, dass, wenn die Priifung nach dem ... [einsetzen: Datum
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des Tages vor dem Inkrafttreten nach Artikel 16] durchgefiihrt wird, die
schriftlichen Aufsichtsarbeiten und die Leistungen in den mundlichen und
praktischen Prufungen des ersten Priifungsabschnitts sowie der zweite Pri-
fungsabschnitt wie folgt benotet werden:

Berechneter Note in Worten | Notendefinition
Zahlenwert (Zahlenwert)
1,00 bis 1,49 sehr gut eine Leistung, die den Anforde-
) rungen in besonderem MaR ent-
spricht
1,50 bis 2,49 gut eine Leistung, die den Anforde-
?) rungen voll entspricht
2,50 bis 3,49 befriedigend eine Leistung, die im Allgemei-
3) nen den Anforderungen entspricht
3,50 bis 4,49 ausreichend eine Leistung, die zwar Méngel
(4) aufweist, aber im Ganzen den An-
forderungen noch entspricht
4,50 bis 5,49 mangelhaft eine Leistung, die den Anforde-
) rungen nicht entspricht, jedoch

erkennen lasst, dass die notwen-
digen Grundkenntnisse vorhanden
sind und die Mangel in absehbarer
Zeit behoben werden kdnnen

5,50 bis 6,00 ungenigend eine Leistung, die den Anforde-
(6) rungen nicht entspricht und bei
der selbst die Grundkenntnisse so
luckenhaft sind, dass die Méngel
in absehbarer Zeit nicht behoben
werden kénnen

Satz 1 gilt fur die Bildung der Prifungsnoten in den einzelnen Teilen des
erstens Prifungsabschnitts entsprechend.*
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bb) Absatz 4 ist wie folgt zu fassen:

»(4) Hinsichtlich der Prifung nach 8 12 der Ausbildungs- und Pru-
fungsverordnung fir pharmazeutisch-technische Assistentinnen und phar-
mazeutisch-technische Assistenten in der bis zum 31. Dezember 2022 gel-
tenden Fassung gilt, dass, wenn die Priifung nach dem ... [einsetzen: Datum
des Tages vor dem Inkrafttreten nach Artikel 16] durchgefihrt wird, jede
einzelne Aufsichtsarbeit von zwei Fachpruferinnen oder Fachpriifern be-
notet wird. Aus den Noten der Fachpriferinnen und Fachprufer bildet die
oder der Vorsitzende des Priifungsausschusses als das arithmetische Mittel
den berechneten Zahlenwert flr die einzelne Aufsichtsarbeit und anschlie-
Rend aus den berechneten Zahlenwerten der vier Aufsichtsarbeiten die Pri-
fungsnote fiir den schriftlichen Teil der Prifung als das arithmetische Mit-
tel. Die Berechnung erfolgt auf zwei Stellen nach dem Komma ohne Run-
dung. Dem berechneten Zahlenwert flr die Prifungsnote ist die entspre-
chende Note nach Absatz 3 fir den schriftlichen Teil der Priifung zuzuord-
nen.*

cc) Absatz 5 ist wie folgt zu fassen:

»(5) Hinsichtlich der Prufung nach 8 13 Ausbildungs- und Prifungs-
verordnung fur pharmazeutisch-technische Assistenten in der bis zum
31. Dezember geltenden Fassung gilt, dass, wenn die Priifung nach dem ...
[einsetzen: Datum des Tages vor dem Inkrafttreten nach Artikel 16] durch-
geflhrt wird, jedes einzelne Fach von zwei Fachpruferinnen oder Fachpri-
fern abgenommen und benotet wird. Die oder der Vorsitzende des Pri-
fungsausschusses ist berechtigt am mundlichen Teil der Prifung teilzuneh-
men. lhr oder ihm steht kein Fragerecht zu. Aus den Noten der Fachpriife-
rinnen und Fachprufern bildet die oder der Vorsitzende des Prifungsaus-
schusses den berechneten Zahlenwert fir die Leistung in dem jeweiligen
Prifungsfach als das arithmetische Mittel der Noten der einzelnen Fachpru-
ferinnen und Fachprifer und anschlielend aus den berechneten Zahlenwer-
ten fir die Prifungsleistungen die Prifungsnote fir den mindlichen Teil
der Prufung als das arithmetische Mittel. Die Berechnung erfolgt auf zwei
Stellen nach dem Komma ohne Rundung. Dem berechneten Zahlenwert flr
die Prifungsnote ist die entsprechende Note nach Absatz 3 fur den mundli-
chen Teil der Prufung zuzuordnen.”
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dd) Absatz 6 ist wie folgt zu fassen:

,»(6) Hinsichtlich der Prufung nach 8 14 Ausbildungs- und Prufungs-
verordnung fur pharmazeutisch-technische Assistenten in der bis zum
31. Dezember geltenden Fassung gilt, dass, wenn die Priifung nach dem ...
[einsetzen: Datum des Tages vor dem Inkrafttreten nach Artikel 16] durch-
geflhrt wird, jedes einzelne Fach von zwei Fachpriuferinnen oder Fachpri-
fern abgenommen und benotet wird. Die oder der Vorsitzende des Pri-
fungsausschusses ist berechtigt am praktischen Teil der Prifung teilzuneh-
men. lhr oder ihm steht kein Fragerecht zu. Aus den Noten der Fachprife-
rinnen und Fachprifer bildet die oder der Vorsitzende des Prifungsaus-
schusses den berechneten Zahlenwert fir die Leistung in dem jeweiligen
Prifungsfach als das arithmetische Mittel der Noten der einzelnen Fachpri-
ferinnen und Fachprufer und anschlielend aus den berechneten Zahlenwer-
ten der Prifungsleistungen die Prufungsnote fiir den praktischen Teil der
Prifung als das arithmetische Mittel. Die Berechnung erfolgt auf zwei Stel-
len nach dem Komma ohne Rundung. Dem berechneten Zahlenwert fiir die
Prifungsnote ist die entsprechende Note nach Absatz 3 flir den praktischen
Teil der Prifung zuzuordnen. “

ee) Absatz 7 ist wie folgt zu fassen:

»(7) Hinsichtlich der Prufung nach 8 15 Ausbildungs- und Prufungs-
verordnung fur pharmazeutisch-technische Assistenten in der bis zum
31. Dezember geltenden Fassung gilt, dass, wenn die Priifung nach dem ...
[einsetzen: Datum des Tages vor dem Inkrafttreten nach Artikel 16] durch-
geflhrt wird, die Prifung von einer Fachpriferin oder einem Fachprifer
nach 8 3 Absatz 1 Nummer 3 Buchstabe a und einer Fachpriferin oder ei-
nem Fachprifer nach § 3 Absatz 1 Nummer 3 Buchstabe b abgenommen
und benotet wird. Die oder der Vorsitzende des Priifungsausschusses ist be-
rechtigt an der Prifung flr den zweiten Prifungsabschnitt teilzunehmen. lhr
oder ihm steht kein Fragerecht zu. Aus den Noten der Fachpriferinnen und
Fachprifer bildet die oder der Vorsitzende des Prifungsausschusses die
Prifungsnote fur den zweiten Prufungsabschnitt als das arithmetische Mit-
tel der Noten der einzelnen Fachpriferinnen und Fachprifer. Die Berech-
nung erfolgt auf zwei Stellen nach dem Komma ohne Rundung. Dem be-
rechneten Zahlenwert fur die Prifungsnote ist die entsprechende Note nach
Absatz 3 fur die Prifung des zweiten Prifungsabschnitts zuzuordnen.
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Begrindung:

Gemall § 3 Absatz 1 Satz 1 PTA-APrV befinden sich im Prifungsausschuss
der Schule folgende Mitglieder:

1. eine bei der zustdndigen Behorde beschaftigte Apothekerin oder ein dort
beschéftigter Apotheker oder der eine von der zustandigen Behorde mit
dieser Aufgabe betraute Person, als vorsitzende Person

2. eine beauftragte Person der Schulverwaltung, wenn die Schule nach den
Schulgesetzen des Landes der staatlichen Aufsicht durch die Schulverwal-
tung untersteht,

3. folgende fachpriifende Personen:

a) mindestens eine Apothekerin oder ein Apotheker, die oder der Lehr-
kraft der Schule ist, sowie weitere Lehrkréaften der Schule entspre-
chend den zu prufenden Féchern,

b) sowie fur den zweiten Prifungsabschnitt in Apotheken tatigen Apo-
thekerinnen oder Apothekern, die keine Lehrkréfte der Schule sind.

Dem Prufungsausschuss sollen diejenigen Lehrkrafte angehéren, die die zu
priifende Person in dem jeweiligen Prufungsfach Uberwiegend ausgebildet ha-
ben (vgl. 8 3 Absatz 1 Satz 2 PTA-APrV).

Die verpflichtende Hinzunahme von weiteren Personen als ,,Beisitzer oder Bei-
sitzerin, die die Qualifikation einer fachprifenden Person in dem jeweiligen
Prifungsfach haben* in den Prufungsausschuss ist nicht nur nicht erforderlich,
sondern gefahrdet massiv die ausreichende Besetzung der Prifungsausschisse.
Zusétzlich zu bestellende Beisitzer und Beisitzerinnen iben auch keine Funkti-
on im direkten Prozess der jeweiligen Abschlusspriifung aus; sie sind geman
8 14 Absatz 2 PTA-APrV lediglich Personen, in deren ,,Gegenwart” die Pri-
fung ablduft. Es ist nicht rechtsatzméRig bestimmt, inwiefern die Personen an-
zuhoren sind. Die Anhérung der beisitzenden Personen vor der Notenvergabe
erflllt keinen Zusatznutzen.

Eine solche Vorgabe findet sich in keinem der anderen Gesundheitsfachberufe.

Die erforderlichen Folge&dnderungen betreffen die Regelungen fir die einzelnen
Prifungsteile, ebenfalls fir die Ausbildungs- und Prufungsverordnung fur
pharmazeutisch-technische Assistenten in der bis zum 31. Dezember 2022 gel-
tenden Fassung.

Zugleich wird mit durchgéngiger Verankerung des Zwei-Pruferprinzips ohne
Anwesenheitspflicht der oder des Vorsitzenden des Prifungsausschusses die
Arithmetik der Notenbildung einschlieRlich der Notentabelle ebenfalls fir dies
auslaufende Ausbildung eingefuhrt.



	Der Bundesrat möge anstelle der Ziffer 8 der Empfehlungsdrucksache 81/1/23 beschließen, der Verordnung gemäß Artikel 80 Absatz 2 des Grundgesetzes nach Maßgabe folgender Änderungen zuzustimmen:

